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RS OGH 1977/3/2 1Ob786/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1977

Norm

ABGB §877

ABGB §918 IVc

ABGB §1063

Rechtssatz

Bei berechtigtem Rücktritt des Verkäufers vom Vertrag hat der Käufer die unter EV verkaufte Sache herauszugeben . Ist

hiezu eine Demontage erforderlich , so trägt der Käufer gegebenenfalls die Kosten einer Ersatzvornahme .
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